
  
 

Tagesordnung der 18. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr 

Donnerstag, 12.07.2018, 18:00 Uhr 

im Kleinen Sitzungssaal im Kreishaus Heinsberg 

 

Öffentlicher Teil 

 1.  Bestellung eines Schriftführers und einer stellvertretenden Schriftführerin 

  

 2.  Siedlungsabfallbilanz im Kreis Heinsberg für das Jahr 2017 

  

 3.  Informationen zu den Baumaßnahmen an den DB-Bahnhöfen zum RRX-Ausbau im Kreis 

Heinsberg 

  

 4.  Maßnahmen zum Schutz von Insekten im Kreis Heinsberg 

  

 5.  Stellungnahme des Kreises zum Änderungsverfahren für den Landesentwicklungsplan 

Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 

  

 6.  Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 13.06.2018 gemäß § 5 

der Geschäftsordnung: LEP-Änderungen 

  

 7.  Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 08.06.2018 gemäß § 5 

der Geschäftsordnung: Fahrplanstudie 

  

 8.  Bericht der Verwaltung 

  

 9.  Anfragen 

  

Nichtöffentlicher Teil 

 10.  Vergabe eines Auftrages zur Renaturierung des Myhler Baches in der sog. "Myhler 

Schweiz" auf verschiedenen Grundstücken in der Gemarkung Myhl, Flur 9, im Bereich der 

Stadt Wassenberg 

  

 11.  Bericht der Verwaltung 

  

 12.  Anfragen 

  
 





Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0481/2018 

 

Bestellung eines Schriftführers und einer stellvertretenden Schriftführerin 

 

Beratungsfolge: 

12.07.2018 Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Nach § 27 Abs. 7 der Geschäftsordnung für den Kreistag des Kreises Heinsberg ist über jede 

Sitzung des Kreisausschusses und der Fachausschüsse eine Niederschrift anzufertigen, die 

vom Vorsitzenden und von einem durch den Ausschuss zu bestellenden Schriftführer zu un-

terzeichnen ist. Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen der Kreisverwaltung hat sich 

der Aufgabenbereich des bisherigen Schriftführers und Dezernenten Josef Nießen mit Wir-

kung vom 01.06.2018 verändert. Das Amt für Umwelt und Verkehrsplanung gehört seit 

01.06.2018 zum Leitungsbereich des Dezernenten und Kämmerers Michael Schmitz (Dezer-

nat V). Bedingt durch den Aufgabenwechsel von Dezernent Josef Nießen ist ein/e neue/r 

Schriftführer/in zu bestellen. Üblicherweise ist in der Ausschussarbeit die Amtsleitung für die 

Funktion der Schriftführung vorgesehen. Es wird daher vorgeschlagen, Amtsleiter Günter 

Kapell zum Schriftführer zu bestellen. Die Bestellung einer stellvertretenden Schriftführung 

ist ebenfalls vorzunehmen, weil Amtsleiter Günter Kapell bislang als stellvertretender Schrift-

führer tätig war. Da stellv. Amtsleiter Johannes Weuthen als Ingenieur keine reinen Verwal-

tungstätigkeiten ausübt, wird vorgeschlagen, Kreisamtsrätin Elke Friedsam als Verwaltungs-

kraft zur stellvertretenden Schriftführerin zu bestellen.   

   

 

Beschlussvorschlag: 

 

Amtsleiter Günter Kapell wird zum Schriftführer und Kreisamtsrätin Elke Friedsam zur stell-

vertretenden Schriftführerin bestellt.    
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0482/2018 

 

Siedlungsabfallbilanz im Kreis Heinsberg für das Jahr 2017 

 

Beratungsfolge: 

12.07.2018 Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Der Kreis Heinsberg ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger gemäß § 5c LAbfG NRW 

verpflichtet, für das jeweils abgelaufene Jahr eine Bilanz über Art, Menge und Verbleib der 

entsorgten Abfälle einschließlich deren Verwertung zu erstellen und diese Abfallbilanz auch 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies erfolgt in Kürze auf der Homepage des Kreises 

Heinsberg. Ein kurzer Auszug dieser Bilanz soll dem Ausschuss nachfolgend dargestellt wer-

den. Die dazugehörigen Tabellen 1 bis 8 sind der Ausschussvorlage beigefügt. 

 

Das Gesamtaufkommen an Haus- und Sperrmüll stieg im Jahre 2017 im Vergleich zum 

Vorjahr leicht an (vgl. Tabellen 1 und 2); dies gilt wegen der annähernd gleich gebliebenen 

Einwohnerzahl des Kreises Heinsberg auch für das entsprechende Aufkommen pro Kopf.  

 

Bei der Erfassung der verschiedenen Wertstoffe erreicht der Kreis Heinsberg regelmäßig sehr 

hohe und vor allem zumeist auch steigende Mengen. Dies gilt insbesondere für die Bereiche 

Altholz sowie Grün- und Bioabfälle und ist nicht zuletzt zurückzuführen auf verschiedene 

Initiativen bei den einzelnen Städten und Gemeinden des Kreises Heinsberg. Die entspre-

chenden Mengen sind in den Tabellen 3 (Altholz), 4 (Grün- und Bioabfall), 5 (Altglas) und 6 

(Altpapier) dargestellt. Dies gilt im Übrigen auch für die nicht tabellarisch aufgeführten Be-

reiche Elektroschrott und Altmetalle. 

 

In Tabelle 7 ist das Aufkommen an Leichtverpackungsmengen (LVP) dargestellt. Hier ist 

ersichtlich, dass die im gesamten Kreisgebiet gesammelten Mengen seit mehreren Jahren rela-

tiv gleichbleibend sind. Um das Aufkommen der tatsächlich verwerteten Mengen ermitteln zu 

können, sind hiervon die sogenannten „Sortierreste“, die sich aus Fehlwürfen (Hausmüllantei-

len) sowie nicht absortierten Verpackungsanteilen (z. B. Kleinteile oder verunreinigte Verpa-

ckungen) ergeben, abzuziehen. Leider ist gerade bei diesen „Sortierresten“ in den vergange-

nen Jahren eine Steigerung zu erkennen.  

 

Unter Berücksichtigung weiterer, hier nicht detailliert dargestellter Abfälle zur Verwertung 

(z. B. Bauschutt und Baustellenabfälle) sowie Abfälle zur Beseitigung (z. B. hausmüllähnli-

che Gewerbeabfälle) ergibt sich ein Gesamtaufkommen aller Abfallfraktionen für das 

Jahr 2017 von 158.748 t und somit eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr, die ins-

besondere den Abfällen zur Verwertung zugerechnet werden kann. Der Anteil der von dieser 

Gesamtmenge in die thermische Behandlung gelieferten Abfälle ist im Vergleich zum Vorjahr 

nur geringfügig gestiegen und beträgt weiterhin ca. 27% (vgl. hierzu Tabelle 8).  
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Beschlussvorschlag: 

 

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Sied-

lungsabfallbilanz im Kreis Heinsberg für das Jahr 2017 zur Kenntnis. 

   

 



Tabelle  1

Hausmüllmengen im Kreis Heinsberg von 2013 bis 2017

Stadt / Gemeinde Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a)

Erkelenz 8.138,24      190,3   1,0            8.245,74      192,2   0,7 -           8.198,14      190,8   0,6            8.304,61      191,9   0,2 -           8.311,86      191,5   

Gangelt 848,84         70,7     1,4            870,52         71,7     0,6            890,50         72,2     4,7            953,54         75,6     1,9            987,68         77,0     

Geilenkirchen 3.539,42      129,1   1,0            3.592,82      130,5   0,8            3.640,22      131,5   0,5 -           3.649,03      130,8   1,9            3.741,60      133,3   

Heinsberg 6.737,36      164,3   0,2 -           6.769,48      164,0   0,5 -           6.756,10      163,2   2,8 -           6.574,56      158,7   1,4 -           6.534,84      156,6   

Hückelhoven 5.878,84      152,2   4,4            6.175,94      158,9   3,5 -           5.975,18      153,3   2,1 -           5.905,60      150,1   0,2            5.927,86      150,3   

Selfkant 1.274,35      126,2   0,9            1.286,06      127,4   4,2 -           1.264,16      122,1   2,3            1.299,84      124,9   4,2 -           1.235,64      119,7   

Übach-Palenberg 2.473,78      102,7   0,0 -           2.475,78      102,6   0,8 -           2.455,76      101,8   1,8 -           2.434,70      99,9     2,9            2.489,30      102,8   

Waldfeucht 684,84         77,5     2,4            695,68         79,4     3,0            720,88         81,8     1,4            735,04         82,9     2,2            746,50         84,7     

Wassenberg 2.217,18      129,1   0,2 -           2.230,62      128,9   0,0 -           2.261,36      128,9   2,2 -           2.275,08      126,0   1,4            2.316,42      127,8   

Wegberg 3.141,80      113,1   0,2            3.141,72      113,3   1,2            3.182,28      114,7   1,0            3.258,50      115,8   1,2            3.280,66      117,2   

insgesamt 34.934,65    139,9   1,2            35.484,36    141,5   0,9 -           35.344,58    140,3   0,8 -           35.390,50    139,1   0,3            35.572,36    139,5   

 - Die Spalten "Veränderung in %" beziehen sich auf die kg/(E*a)-Werte der betroffenen Jahre
 - Einwohner zum 30.06. des jeweiligen Jahres gemäß der amtlichen Fortschreibung zuzüglich der nichtmeldepflichtigen Personen zum 31.12. des jeweiligen Jahres

2014 20172013 2015 2016
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Tabelle  2

Sperrmüllmengen im Kreis Heinsberg von 2013 bis 2017

Stadt / Gemeinde Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a)

Erkelenz 628,30         14,7     6,8 -           587,58         13,7     8,1 -           540,86         12,6     15,1          627,12         14,5     37,3          863,42         19,9     

Gangelt 64,94           5,4       7,6 -           60,74           5,0       8,9 -           56,22           4,6       11,3 -         51,02           4,0       0,3            52,02           4,1       

Geilenkirchen 293,66         10,7     3,2 -           285,64         10,4     7,7            309,34         11,2     5,1 -           295,84         10,6     20,6 -         236,42         8,4       

Heinsberg 486,56         11,9     3,0 -           474,96         11,5     5,7            503,50         12,2     4,3 -           482,34         11,6     2,1 -           475,56         11,4     

Hückelhoven 445,46         11,5     1,2 -           442,92         11,4     1,4            450,28         11,6     6,7 -           424,34         10,8     1,3            430,90         10,9     

Selfkant 66,66           6,6       6,2 -           62,54           6,2       21,9 -         50,06           4,8       6,7            53,70           5,2       7,0 -           49,52           4,8       

Übach-Palenberg 273,48         11,3     1,5            277,82         11,5     11,8 -         245,06         10,2     3,9            256,96         10,5     4,1            265,88         11,0     

Waldfeucht 123,30         14,0     18,5 -         99,62           11,4     0,3            100,54         11,4     2,0 -           99,08           11,2     18,0          116,22         13,2     

Wassenberg 150,98         8,8       2,3            155,72         9,0       2,8            162,30         9,2       38,7          231,70         12,8     7,6            250,38         13,8     

Wegberg 538,40         19,4     21,8 -         420,28         15,2     7,4 -           389,58         14,0     20,6          476,42         16,9     22,2          579,10         20,7     

insgesamt 3.071,74      12,3     7,0 -           2.867,82      11,4     2,6 -           2.807,74      11,1     5,8            2.998,52      11,8     10,5          3.319,42      13,0     

 - Die Spalten "Veränderung in %" beziehen sich auf die kg/(E*a)-Werte der betroffenen Jahre
 - Einwohner zum 30.06. des jeweiligen Jahres gemäß der amtlichen Fortschreibung zuzüglich der nichtmeldepflichtigen Personen zum 31.12. des jeweiligen Jahres

2013 20172014 2015 2016



Tabelle  3

Altholz aus separater Sammlung im Kreis Heinsberg von 2013 bis 2017

Stadt / Gemeinde Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a)

Erkelenz 886,14        20,7        1,4          901,05        21,0        4,7          944,85        22,0        15,1        1.095,58     25,3        15,6 -       926,99        21,4        

Gangelt 84,69          7,1          2,6          87,90          7,2          23,2 -       68,57          5,6          8,0 -         64,51          5,1          3,2 -         63,47          4,9          

Geilenkirchen 417,99        15,2        3,0 -         407,31        14,8        1,4 -         403,74        14,6        0,1          407,20        14,6        9,6 -         370,42        13,2        

Heinsberg 728,66        17,8        0,4 -         730,52        17,7        0,7 -         727,80        17,6        4,6 -         694,96        16,8        3,7          726,16        17,4        

Hückelhoven 677,15        17,5        4,7          713,11        18,4        6,1 -         671,69        17,2        3,1 -         657,00        16,7        0,5 -         655,05        16,6        

Selfkant 89,89          8,9          11,3 -       79,73          7,9          15,0 -       69,49          6,7          13,3        79,18          7,6          3,3 -         75,96          7,4          

Übach-Palenberg 447,48        18,6        0,4          449,84        18,6        7,6 -         415,83        17,2        0,9 -         416,19        17,1        2,4 -         403,55        16,7        

Waldfeucht 110,95        12,6        32,7        145,98        16,7        7,3 -         136,07        15,4        2,5 -         133,37        15,0        7,7          142,80        16,2        

Wassenberg 241,44        14,1        3,2          251,11        14,5        1,2          257,54        14,7        33,2 -       177,13        9,8          5,4 -         168,28        9,3          

Wegberg 684,51        24,6        7,5          734,74        26,5        2,1          751,18        27,1        2,0          776,75        27,6        19,4 -       622,97        22,3        

Kreis Keinsberg 1.392,84     1.620,30     1.589,90     1.700,14     1.847,88     

Mitbenutzungsverträge 1.420,13     1.768,82     922,54        1.232,41     2.552,97     

insgesamt 7.181,87     28,8       9,5         7.890,41     31,5       12,2 -      6.959,20     27,6       5,8         7.434,42     29,2       14,9       8.556,50     33,6       

- Die Spalten "Veränderung in %" beziehen sich auf die kg/(E*a) - Werte der betroffenen Jahre
- Einwohneranzahl zum 30.06. des jeweiligen Jahres gemäß der amtlichen Fortschreibung zuzüglich der nicht meldepflichtigen Personen zum 31.12. des jeweiligen Jahres

20172013 2014 2015 2016



Tabelle  4

Grün- und Bioabfallmengen im Kreis Heinsberg von 2013 bis 2017

Stadt / Gemeinde Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a)

Erkelenz 5.774,13     135,0   11,9       6.480,18     151,1   7,4 -        6.009,85     139,9   4,5         6.328,06     146,2   0,1         6.353,31     146,3   

Gangelt 1.424,14     118,7   12,6 -      1.259,73     103,8   21,3       1.553,71     125,9   2,6         1.630,35     129,2   8,6         1.799,31     140,3   

Geilenkirchen 4.104,97     149,7   6,9         4.410,41     160,1   5,3 -        4.197,00     151,6   11,4       4.711,14     168,9   11,0 -      4.220,97     150,4   

Heinsberg 2.813,50     68,6     14,0       3.228,26     78,2     10,2 -      2.906,97     70,2     3,3         3.006,10     72,6     4,2         3.156,14     75,6     

Hückelhoven 4.786,71     124,0   13,1       5.449,13     140,2   14,6 -      4.665,93     119,7   4,9         4.942,20     125,6   1,4 -        4.884,00     123,8   

Selfkant 1.111,57     110,1   19,0       1.323,20     131,1   1,7 -        1.333,67     128,8   6,3         1.425,10     136,9   1,8         1.438,68     139,3   

Übach-Palenberg 4.694,58     194,8   11,2       5.227,85     216,7   11,5 -      4.627,86     191,8   1,9 -        4.585,01     188,2   2,9         4.687,18     193,6   

Waldfeucht 1.081,75     122,4   8,4         1.162,85     132,7   6,1 -        1.098,11     124,6   7,4         1.185,75     133,7   7,4 -        1.090,88     123,8   

Wassenberg 2.660,00     154,9   20,6 -      2.127,50     122,9   19,7       2.582,00     147,2   8,4 -        2.434,93     134,9   9,6         2.679,96     147,8   

Wegberg 4.304,02     155,0   10,4       4.742,09     171,1   8,6 -        4.338,59     156,3   10,5       4.863,03     172,8   2,5 -        4.714,31     168,4   

Deponie/Schulen/etc. 404,26        304,80        332,74        293,95        45,86          

Kompostierungsanlagen * 1.921,92     2.333,93     3.657,64     3.368,20     5.078,56     

insgesamt 35.081,55   140,5   8,1         38.049,93   151,8   2,4 -        37.304,07   148,1   2,9         38.773,82   152,4   3,3         40.149,16   157,5   

 - Die Spalten "Veränderung in %" beziehen sich auf die kg/(E*a)-Werte der betroffenen Jahre
 - Einwohner zum 30.06. des jeweiligen Jahres gemäß der amtlichen Fortschreibung zuzüglich der nichtmeldepflichtigen Personen zum 31.12. des jeweiligen Jahres
 * Privatanlieferung an die Kompostierungsanlagen bzw. Umschlagplätze
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Tabelle  5

Altglasmengen (getrennt erfasst) im Kreis Heinsberg von 2013 bis 2017

Stadt / Gemeinde Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a)

Erkelenz 867,16         20,3     13,1 -       756,10         17,6     12,0        848,61         19,8     11,3 -       757,99         17,5     0,3          762,26         17,6     

Gangelt 265,95         22,2     34,8        362,82         29,9     0,9          372,01         30,1     10,7 -       339,89         26,9     0,8          348,24         27,1     

Geilenkirchen 746,95         27,2     11,2 -       666,07         24,2     7,6          720,68         26,0     1,6 -         714,65         25,6     6,6 -         671,69         23,9     

Heinsberg 1.012,94      24,7     11,3 -       904,09         21,9     5,1 -         860,56         20,8     0,8 -         854,45         20,6     0,1          862,07         20,7     

Hückelhoven 856,02         22,2     1,5          874,74         22,5     3,0 -         851,32         21,8     2,7 -         836,56         21,3     4,1 -         803,65         20,4     

Selfkant 181,94         18,0     13,4        206,41         20,4     15,0 -       179,83         17,4     14,2        206,49         19,8     8,9 -         186,68         18,1     

Übach-Palenberg 670,51         27,8     15,9 -       564,41         23,4     3,0          581,78         24,1     11,6 -       519,14         21,3     12,9        582,27         24,0     

Waldfeucht 159,27         18,0     3,8 -         151,93         17,3     3,4 -         147,57         16,7     13,2        168,07         19,0     17,6 -       137,58         15,6     

Wassenberg 346,25         20,2     16,5 -       291,30         16,8     11,7        329,79         18,8     12,0 -       298,79         16,5     5,3          315,85         17,4     

Wegberg 582,23         21,0     12,5        653,72         23,6     10,9 -       583,09         21,0     12,5        665,50         23,6     16,8 -       550,76         19,7     

Mitbenutzungsverträge 1,50             1,25             3,02             5,29             1,60             

insgesamt 5.690,72      22,8     4,9 -        5.432,84      21,7     0,3         5.478,26      21,7     3,0 -        5.366,82      21,1     2,9 -        5.222,65      20,5     

 - Die Spalten "Veränderung in %" beziehen sich auf die kg/(E*a) - Werte der betroffenen Jahre
 - Einwohner zum 30.06. des jeweiligen Jahres gemäß der amtlichen Fortschreibung zuzüglich der nichtmeldepflichtigen Personen zum 31.12. des jeweiligen Jahres
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Tabelle  6

Altpapiermengen (getrennt erfasst) im Kreis Heinsberg von 2013 bis 2017

Stadt / Gemeinde Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a)

Erkelenz 3.419,54      80,0     1,4 -         3.381,60      78,8     2,1 -         3.316,54      77,2     0,2          3.347,29      77,3     1,6 -         3.302,09      76,1     

Gangelt 987,72         82,3     0,8          1.007,06      82,9     3,6 -         986,62         80,0     0,3 -         1.006,40      79,8     0,6          1.028,67      80,2     

Geilenkirchen 2.139,16      78,0     1,3          2.177,60      79,1     0,6 -         2.176,04      78,6     7,8 -         2.020,52      72,4     3,9          2.113,27      75,3     

Heinsberg 3.363,66      82,0     2,1          3.456,06      83,7     2,6 -         3.374,24      81,5     0,5 -         3.359,28      81,1     1,8 -         3.324,95      79,7     

Hückelhoven 3.037,66      78,7     0,9 -         3.028,70      77,9     1,3 -         2.999,32      77,0     2,4 -         2.956,55      75,1     0,7          2.983,70      75,6     

Selfkant 845,12         83,7     0,2 -         843,68         83,6     3,2 -         837,78         80,9     0,1 -         841,56         80,9     4,7 -         795,62         77,1     

Übach-Palenberg 1.995,46      82,8     6,9 -         1.859,74      77,1     2,9 -         1.807,26      74,9     5,7 -         1.721,46      70,7     4,2          1.783,12      73,6     

Waldfeucht 763,18         86,4     0,3 -         754,92         86,1     5,0 -         721,10         81,8     0,3 -         723,24         81,6     0,3 -         716,63         81,3     

Wassenberg 1.455,98      84,8     0,7 -         1.456,42      84,2     1,5 -         1.454,88      82,9     0,3          1.501,42      83,2     3,7 -         1.452,14      80,1     

Wegberg 2.381,65      85,8     0,2 -         2.373,55      85,6     0,4          2.385,74      86,0     3,4 -         2.336,28      83,0     2,4 -         2.267,32      81,0     

Kreis (HB+RB) 119,76         123,76         123,52         145,92         158,88         

Mitbenutzungsverträge 372,98         448,34         363,90         374,02         368,93         

insgesamt 20.881,87    83,6     0,2 -        20.911,43    83,4     2,2 -        20.546,94    81,6     2,0 -        20.333,94    79,9     0,4 -        20.295,32    79,6     

 - Die Spalten "Veränderung in %" beziehen sich auf die kg/(E*a)-Werte der betroffenen Jahre
 - Einwohner zum 30.06. des jeweiligen Jahres gemäß der amtlichen Fortschreibung zuzüglich der nichtmeldepflichtigen Personen zum 31.12. des jeweiligen Jahres
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Tabelle  7

Leichtverpackungsmengen (getrennt erfasst) im Kreis Heinsberg der Jahre 2013 bis 2017

Stadt / Gemeinde Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a) % t kg/(E*a)

Erkelenz 1.578,33      36,9     1,6          1.608,63      37,5     3,7          1.671,45      38,9     2,7          1.729,10      39,9     5,0 -         1.648,19      38,0     

Gangelt 459,81         38,3     3,1 -         450,67         37,1     1,5 -         451,36         36,6     0,4 -         459,55         36,4     0,3 -         465,53         36,3     

Geilenkirchen 996,03         36,3     3,1 -         969,15         35,2     0,1          974,96         35,2     3,0 -         953,18         34,2     3,2          989,62         35,3     

Heinsberg 1.803,74      44,0     7,7          1.955,27      47,4     2,9          2.017,24      48,7     0,1 -         2.017,75      48,7     2,6          2.085,19      50,0     

Hückelhoven 1.197,17      31,0     1,0          1.216,70      31,3     6,9          1.304,75      33,5     10,0        1.449,78      36,8     6,2          1.542,63      39,1     

Selfkant 478,80         47,4     3,9          497,52         49,3     1,6          518,30         50,1     11,5 -       461,05         44,3     17,0        534,93         51,8     

Übach-Palenberg 1.138,11      47,2     3,5          1.178,86      48,9     3,4          1.219,15      50,5     1,5          1.248,85      51,3     1,6 -         1.221,77      50,5     

Waldfeucht 332,49         37,6     0,7 -         327,59         37,4     5,4          347,18         39,4     19,6        417,69         47,1     15,4 -       351,13         39,8     

Wassenberg 824,79         48,0     4,4          867,72         50,1     5,3          926,55         52,8     2,2          974,70         54,0     0,1          979,49         54,0     

Wegberg 1.244,18      44,8     4,6          1.298,50      46,8     3,6          1.346,67      48,5     1,8          1.390,92      49,4     1,2 -         1.367,21      48,8     

insgesamt 10.053,45    40,2     2,8         10.370,61    41,4     3,4         10.777,61    42,8     2,0         11.102,57    43,6     0,5         11.185,69    43,9     

Sortierreste # 3.596,43      14,4     0,3 -         3.598,03      14,4     14,1 -       3.107,07      12,3     17,9 -       2.576,83      10,1     34,3        3.468,17      13,6     

Verwertet 6.457,02      25,9     4,5         6.772,58      27,0     12,7       7.670,54      30,4     10,1       8.525,74      33,5     9,7 -        7.717,52      30,3     

 - Die Spalten "Veränderung in %" beziehen sich auf die kg/(E*a)-Werte der betroffenen Jahre
 - Einwohner zum 30.06. des jeweiligen Jahres gemäß der amtlichen Fortschreibung zuzüglich der nichtmeldepflichtigen Personen zum 31.12. des jeweiligen Jahres
 # die ausgewiesenen Sortierreste beinhalten neben den Fehlwürfen (Hausmüllanteile) auch die nicht absortierten Verpackungsanteile wie Kleinteile oder verunreinigte Verpackungen
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sammelmenge [kg/(E*a)] 18,9 19,2 23,4 25,7 29,0 31,3 33,3 35,1 37,1 38,0 35,0 37,1 37,6 36,7 34,8 35,3 35,9 37,0 37,4 39,0 40,2 41,4 42,8 43,6 43,9
Verwertung [kg/(E*a)] 12,1 12,5 15,5 14,6 15,2 16,5 15,6 15,0 15,6 16,4 16,8 17,4 21,5 24,0 25,3 26,0 24,5 23,4 23,4 26,6 25,9 27,0 30,4 33,5 30,3
Sortierreste [kg/(E*a)] 6,8 6,7 7,9 9,9 10,8 14,3 17,6 20,0 21,4 21,5 18,1 19,6 16,1 12,7 9,5 9,3 11,5 13,6 13,9 12,4 14,4 14,4 12,3 10,1 13,6
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Systembetreiber für das Duale System mit Mengenzuordnung gem. Sammlung

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
[ t/a ] [ t/a ] [ t/a ] [ t/a ] [ t/a ] [ t/a ] [ t/a ] [ t/a ] [ t/a ] [ t/a ] [ t/a ]

System-
betreiber LVP-Menge 9.038,22 9.174,60 9.293,80 9.532,35 9.621,30 9.762,13 10.053,45 10.370,61 10.777,61 11.102,57 11.185,69

Belland Vision ab 2008 267,21 268,37 449,17 1.459,21 1.902,03 1.863,86 1.887,33 1.803,23 1.887,86 1.858,87

DSD ab 1993 8.486,01 5.338,63 6.025,79 4.884,82 4.149,65 4.700,09 4.990,35 4.733,32 4.222,50 4.282,60 4.445,03

EKO-Punkt 2007 bis 2014 45,91 1.935,82 263,16 90,55 65,38 72,02 182,22 32,86

ELS ab 2015 355,47 772,47 1.028,89

INTERSEROH ab 2007 346,27 884,76 1.097,76 1.699,28 1.589,52 786,81 795,02 787,23 896,22 962,17 976,76

Landbell ab 2007 160,03 355,22 285,35 493,96 572,32 598,96 567,34 645,98 489,96 619,65 449,43

Noventiz ab 2016 -       29,12

Redual ab 2008 390,29 576,16 817,19 826,11 779,60 1.118,18 1.337,16 1.453,17 1.091,50 1.325,65

RKD ab 2012 -       363,05 612,67 935,59 987,50 822,36

Veolia Dual ab 2009 289,04 93,72 57,45 58,95 35,45 54,81 22,84 14,95 13,84

Vfw 2009 bis 2016 248,29 498,37 357,07 408,86 -       -       -       -       

Zentek ab 2008 2,67 239,88 505,29 544,59 454,82 137,98 279,25 598,63 483,87 235,72



Tabelle 8

Siedlungsabfallbilanz im Kreis Heinsberg:   Übersicht von 2013 bis 2017
alle Mengenangaben in [t/a]

Abfallaufkommen
Abfallart 2013 2014 2015 2016 2017

Hausmüll 34.934,65     35.484,36     35.344,58     35.390,50     35.572,36     

Sperrmüll 3.071,74       2.867,82       2.807,74       2.998,52       3.319,42       

Kleinanlieferer zur Beseitigung 1.891,43       2.088,80       2.426,77       2.343,90       2.223,48       

Sonderabf. aus Haushaltungen + Schulen 165,57          168,24          182,60          180,06          209,92          

Zwischensumme: 40.063,39     40.609,22     40.761,69     40.912,98     41.325,18     

Elektronikschrott einschl. Kühlgeräte 588,34          638,50          599,70          686,48          748,88          

Grün- / Garten- / Bioabfälle 35.081,55     38.049,93     37.304,07     38.773,82     40.149,16     

Papier / Pappe / Karton (PPK) 20.881,87     20.911,43     20.546,94     20.333,94     20.295,32     

Altglas 5.690,72       5.432,84       5.478,26       5.366,82       5.222,65       

LVP-Sammlung 10.053,45     10.370,61     10.777,61     11.102,57     11.185,69     

Altmetall 247,68          244,89          235,55          439,25          364,29          

Altholz 7.181,87       7.890,41       6.959,20       7.434,42       8.556,50       
Sonstiges
(z.B. Straßenkehrricht, Papierkörbe, etc.) 5.243,03       5.687,13       5.270,97       5.995,52       6.532,21       
Zwischensumme:
Abfälle zur Verwertung 84.968,51     89.225,74     87.172,30     90.132,82     93.054,70     

Bauschutt (Hahnbusch + Rothenbach) 1.186,00       1.092,08       843,02          919,72          846,82          

Bauschutt (Mitbenutzungsverträge) 13.201,73     14.465,05     13.368,74     13.363,94     15.670,50     

Baustellenabfälle (Mitbenutzungsverträge) 257,33          400,83          415,33          352,96          260,43          

Bodenaushub (Mitbenutzungsverträge) 11.327,46     10.126,53     12.145,03     4.991,61       4.996,92       
Zwischensumme:
Bauabfälle zur Verwertung 25.972,52     26.084,49     26.772,12     19.628,23     21.774,67     

hausmüllähnl. Gewerbeabfälle 946,98          931,32          1.583,33       1.880,70       1.886,58       

sonstige nicht ausgeschlossene Abfälle 8,90              7,12              4,58              8,26              8,82              

Rückstände aus Kanalisation 3,78              10,16            5,64              14,56            2,66              

Straßenkehricht zur Beseitigung -                 -                 -                 32,78            -                 

Krankenhausabfälle / Altmedikamente 252,83          267,14          274,73          289,52          296,87          
asbesthaltige Baustoffe, Gipsabfälle,
Dämmmaterial, etc. 492,37          866,48          621,08          601,98          398,33          
Zwischensumme:
sonstige gewerbliche Abfälle
zur Beseitigung

1.704,86       2.082,22       2.489,36       2.827,80       2.593,26       

Gesamtaufkommen 152.709,28   158.001,67   157.195,47   153.501,83   158.747,81   

Abfallentsorgung
Abfallart 2013 2014 2015 2016 2017

Sonderabf. aus Haushaltungen + Schulen 165,57          168,24          182,60          180,06          209,92          

Abfälle zur Verwertung 84.968,51     89.225,74     87.172,30     90.132,82     93.054,70     

Bauabfälle zur Verwertung 25.972,52     26.084,49     26.772,12     19.628,23     21.774,67     

Entsorgung zu Fremddeponien 492,37          866,48          621,08          601,98          398,33          

Entsorgung zur Vorbehandlung -                 -                 -                 -                 -                 

Zwischensumme: 111.598,97   116.344,95   114.748,10   110.543,09   115.437,62   
thermische Behandlung 
(Anlieferungen MVA) 41.110,31     41.656,72     42.447,37     42.958,74     43.310,19     



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0483/2018 

 

Informationen zu den Baumaßnahmen an den DB-Bahnhöfen zum RRX-Ausbau im 

Kreis Heinsberg 

 

Beratungsfolge: 

12.07.2018 Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: 3,5 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

Die Deutsche Bahn AG (DB) baut in Absprache mit den Verkehrsverbünden NVR und VRR 

sowie dem Land NRW die Bahnhöfe zwischen Aachen und Mönchengladbach für den Vor-

laufbetrieb des Rhein-Ruhr-Express (RRX) aus. Damit die langen RRX-Züge zum Fahrplan-

wechsel 2020/2021 dort halten können, sind umfangreiche Modernisierungsarbeiten an den 

Stationen notwendig. Die Investitionen in Höhe von rund 19 Millionen Euro tragen das Land 

NRW, NVR, VRR sowie Deutsche Bahn. 

Die Arbeiten finden weitgehend während der bevorstehenden Sommerferien statt: in der ers-

ten Bauphase vom 13. Juli bis zum 27. August und in der zweiten Bauphase vom 27. August 

bis 3. September. Die Bauarbeiten an den Bahnhöfen und Bahnsteigkanten können aus Si-

cherheitsgründen nur bei ruhendem Zugverkehr durchgeführt werden und laufen unter hohem 

Zeitdruck, um die Sperrpausen bestmöglich auszunutzen. Während der Sperrung arbeitet die 

DB an insgesamt neun Stationen gleichzeitig. Erste Vorarbeiten, für die keine Streckensper-

rung notwendig ist, laufen bereits seit Mitte Mai, zum Beispiel an den Bahnhöfen Herzogen-

rath und Geilenkirchen.  

Grundsätzlich werden während der Sommersperrpause die Bahnsteige für den RRX auf der 

Strecke zwischen Wickrath und Kohlscheid verlängert und barrierefrei ausgebaut. Auch nach 

der Vollsperrung sind noch einzelne Baumaßnahmen nötig, die allerdings nur geringe Aus-

wirkungen auf den Zugverkehr haben.  

In der Ausschusssitzung wird die Verwaltung über die Baumaßnahmen an den Bahnhöfen im 

Kreis Heinsberg sowie die Auswirkungen auf den Bahnverkehr informieren. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr nimmt die Informationen zu den Baumaßnahmen an 

den DB-Bahnhöfen zum RRX-Ausbau im Kreis Heinsberg zur Kenntnis. 
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0486/2018 

 

Maßnahmen zum Schutz von Insekten im Kreis Heinsberg 

 

Beratungsfolge: 

12.07.2018 Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Durch Publikationen des Entomologischen Vereins aus Krefeld hat der Themenkomplex des 

„Insektensterbens“ im vergangenen Jahr die Massenmedien erreicht. Auch die Kommunalpo-

litik hat erkannt, dass es notwendig ist, zu handeln.  

 

Nach Beratungen im Ausschuss für Umwelt und Verkehr sowie im Kreisausschuss hat der 

Kreistag des Kreises Heinsberg in seiner Sitzung vom 21.12.2017 die Thematik ausführlich 

beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst, die die Verwaltung beauftragen, im Rahmen 

ihrer finanziellen und personellen Kapazitäten entsprechende Maßnahmen zum Schutz von 

Insekten umzusetzen und durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit für dieses Thema zu sensibili-

sieren. Ähnliche Beschlüsse wurden auch in einigen kreisangehörigen Kommunen gefasst.  

 

Der Thematik wird man nicht gerecht, wenn man den „Insektenrückgang“ nur auf Bienen 

bzw. bestäubende Insekten vor dem Hintergrund der Wichtigkeit für Landwirtschaft und Gar-

tenbau behandelt. Betroffen sind auch Libellenarten, Laufkäfer u. a., um nur einige Beispiele 

zu nennen. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass die Thematik „Insekten“ Teil der Ge-

samtthematik des Artenrückgangs ist, der im Kern am Strukturrückgang in der Landschaft 

festzumachen ist.  

 

Ein nachhaltiges Gegensteuern ist nur möglich, wenn auf Langfristigkeit angelegte Strukturen 

geschaffen werden. Der forcierte Erwerb von Flächen in Bereichen mit hohem Entwicklungs-

potenzial kann nur ein Baustein sein, dem allgemeinen Artenrückgang entgegenzuwirken. Es 

kann nicht alleinige Aufgabe der öffentlichen Stellen sein, Maßnahmen gegen den Rückgang 

zu ergreifen, sondern es ist vielmehr eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Von daher gilt 

es, sowohl beim Bewusstsein als auch in der konkreten Handlungsweise umzusteuern, z. B. 

durch ein Mehr an extensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen oder durch eine veränder-

te Nutzung der innerörtlichen Grünflächen, insbesondere der Hausgärten. Eine verstärkte Be-

wusstseinsbildung ist u. a. durch eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit möglich.        

 

Die untere Naturschutzbehörde ist bereits seit mehr als 10 Jahren dabei, bestehende kreiseige-

ne Liegenschaften auf Möglichkeiten zur Optimierung von bestehenden Biotopen zu überprü-

fen. Auch im Bereich der Kreisstraßen wurden bei Baumaßnahmen verstärkt artenreichere 

Ansaaten vorgenommen. Möglichkeiten zur Optimierung gibt es auch im Bereich der Kreis-

verwaltung und gegebenenfalls noch im Bereich des Berufskollegs in Erkelenz. 
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Weitere Informationen über bereits durchgeführte und geplante Maßnahmen zum Schutz von 

Insekten erfolgen in der Sitzung. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr nimmt die Informationen der Verwaltung zur Kennt-

nis.  

   

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0490/2018 

 

Stellungnahme des Kreises zum Änderungsverfahren für den Landesentwicklungsplan 

Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 

 

Beratungsfolge: 

12.07.2018 Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: 3.7, 3.12, 3.13 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Die Landesregierung hat am 17.04.2018 Änderungen des Landesentwicklungsplans Nord-

rhein-Westfalen gebilligt und ein Beteiligungsverfahren beschlossen. In diesem Verfahren 

wurde der Kreis Heinsberg mit Schreiben vom 26.04.2018 durch das Ministerium für Wirt-

schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen angeschrie-

ben und um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 15.07.2018 gebeten. Die Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH wurde ebenfalls über das Verfahren infor-

miert.  

 

Das Beteiligungsverfahren wurde hausintern gestartet. Beteiligt wurden sowohl das Ord-

nungsamt (A 32) als auch das Straßenverkehrsamt (A 36), das Veterinär- und Lebensmittel-

überwachungsamt (A 39), das Amt für Soziales (A 50), das Gesundheitsamt (A 53), das Amt 

für Umwelt und Verkehrsplanung (A 61) und das Amt für Bauen und Wohnen (A 63) sowie 

die Stabsstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung. Die Stellungnahmen werden bis 

zum 04.07.2018 erwartet. Anschließend wird die Verwaltung eine Gesamtstellungnahme er-

arbeiten, die im Ausschuss zur Beratung vorgelegt wird. Den Entwurf der Stellungnahme 

wird die Verwaltung noch vor der Sitzung den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt und 

Verkehr elektronisch und/oder auf dem Postweg übermitteln. 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr nimmt den von der Verwaltung erarbeiteten Text-

entwurf der Stellungnahme des Kreises Heinsberg zum Änderungsverfahren des Landesent-

wicklungsplanes (LEP) NRW zustimmend zur Kenntnis.  
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0489/2018 

 

Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 13.06.2018 gemäß § 5 

der Geschäftsordnung: LEP-Änderungen 

 

Beratungsfolge: 

12.07.2018 Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

 

 

Mit Schreiben vom 13.06.2018 an den Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt und Ver-

kehr, Herrn Franz-Michael Jansen, beantragt die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN nach § 5 der Geschäftsordnung, der Fachausschuss möge die Verwaltung beauftragen, 

folgende Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan an das Ministerium für Wirtschaft, 

Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW abzugeben: 

 

Die Änderungen im LEP erschweren den Ausbau der Windenergie, fördern die zunehmende 

Versiegelung von Flächen, die Zersiedlung der Landschaft und den Flächenverbrauch. 

Folgende Kritikpunkte sind daher anzubringen: 

1. Die Streichung des Ziels, den Flächenverbrauch auf 5 ha zu reduzieren. (Grundsatz 6.1-2) 

2. Die unterschiedlichen Einschränkungen für die Windenergie. (Ziel 7.3-1, Ziel 10.2-2, 

    Grundsatz 10.2-3) 

3. Die Erleichterungen für den Abbau von nicht-energetischen Rohstoffen. (Ziel 9.2-1, 9.2-2) 

4. Die Erleichterungen zur Bebauung des Freiraums, u.a. mit Tierfabriken. (Ziel 2.3 und 2.4) 

5. Streichung 6.1-2 Grundsatz Leitbild „flächensparende Siedlungsentwicklung“ 

   (Zulässigkeit von Erweiterungen kleinerer Ortschaften bis 2.000 Einwohner) 

 

 

Über den als Anlage der Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr 

beigefügten Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 13.06.2018 ist in 

der Sitzung zu beraten und zu beschließen. 
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Kreistagsfraktion 

Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

Tel. 02452/131730 
Fax 02452/131735 

 
Gruene-Fraktion@Kreis-Heinsberg.de 
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An den 
Vorsitzenden des Ausschusses 
für Umwelt und Verkehr 
Herrn Franz-Michael Jansen 
An der Vogelstange 7 
52511 Geilenkirchen 
 

13. Juni 2018 
Fraktionen im Kreistag z. K. 

 
 
Antrag nach §  5 zur Beratung in der nächsten Umweltausschusssitzung 
LEP-Änderungen 
 
 
Sehr geehrter Herr Jansen, 
 
die Landesregierung hat beschlossen, den Landesentwicklungsplan (LEP) zu ändern. Zum Entwurf der 
Änderungen können Bürgerinnen und Bürger sowie  öffentliche Stellen bis zum 15. 7. 18 Stellung beziehen. 
Wir bitten daher, einen Tagesordnungspunkt „Landesentwicklungsplan“ für die Sitzung am 12. 7. 18 
aufzunehmen und folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Kreis Heinsberg gibt folgende Stellungnahme zum LEP  an das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes NRW ab: 
 
Die Änderungen im LEP erschweren den Ausbau der Windenergie, fördern die zunehmende Versiegelung von 
Flächen, die Zersiedlung der Landschaft und den Flächenverbrauch. 
Folgende Kritikpunkte sind daher anzubringen:  
 
1.     Die Streichung des Ziels, den Flächenverbrauch auf 5 ha zu reduzieren. (Grundsatz 6.1-2) 
2.     Die unterschiedlichen Einschränkungen für die Windenergie. (Ziel 7.3-1, Ziel 10.2-2,  
        Grundsatz 10.2-3) 
3.     Die Erleichterungen für den Abbau von nicht-energetischen Rohstoffen. (Ziel 9.2-1, 9.2-2) 
4.     Die Erleichterungen zur Bebauung des Freiraums, u.a. mit Tierfabriken. (Ziel 2.3 und 2.4) 
5.     Streichung 6.1-2 Grundsatz Leitbild „flächensparende Siedlungsentwicklung“  
        (Zulässigkeit von Erweiterungen kleinerer Ortschaften bis 2.000 Einwohner) 
 
Zu 1: 
Die ersatzlose Streichung des Grundsatzes, den Flächenverbrauch bis 2020 auf fünf Hektar pro Tag 
reduzieren zu wollen, führt  zu ungebremstem Flächenfraß.  
Die rot-grüne Landesregierung hat im Zuge der umfassenden Modernisierung des Landesentwicklungsplanes 
diesen Grundsatz erstmalig mit einem konkreten, quantifizierten Ziel hinterlegt. Ziel dieses Grundsatzes ist es, 
eine flächensparende Entwicklung in NRW zu etablieren, die nicht mehr als 5 ha Fläche pro Tag kostet, um 
langfristig den Flächenverbrauch im Saldo zu stoppen. Diese Zielsetzung leitet sich aus der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie ab, welche für  Deutschland als Zielgröße 30 ha pro Tag formuliert. Fünf Hektar pro 
Tag für NRW leiten sich dabei aus dem Anteil NRWs an der Siedlungs- und Verkehrsfläche Deutschlands ab. 
 
Zu 2:  
Die vorgeschlagenen Änderungen im LEP in Bezug auf die Windenergie sind weder sachlich begründet  noch 
ausgewogen, sondern behindern durchweg den Windenergieausbau; auch wenn 
sie zum Großteil in der Praxis kaum durchsetzbar sein werden, weil bundesrechtliche Festsetzungen ihnen 
entgegenstehen. 
Zu den Änderungen im Einzelnen: 
7.3-1 „Ziel Walderhaltung und Waldinanspruchnahme“:  
Mit der Streichung des Satzes, welcher die Windenergienutzung im Wald explizit ermöglicht, wird den 
kommunalen Planungsträgern der Eindruck vermittelt, als ob ein Bau von Windenergieanlagen in Zukunft in  
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Wirtschaftswäldern nur noch in Einzelfällen möglich wäre. Faktisch werden die Kommunen auch in Zukunft 
Waldflächen bei der Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergie in ihre Abwägung 
miteinbeziehen müssen, um gerichtsfeste Flächennutzungspläne erstellen zu können. 
Weder generelle Verbote von Windenergie im Wald auf Ebene der Regionalplanung noch die Formulierung im 
LEP von 1995, zu welcher die Landesregierung in Zukunft zurückkehren möchte, können die Einstufung von 
Waldflächen als harte Tabuzonen rechtfertigen. 
Die aktuellen Regelungen im LEP sind  in keiner Weise ein Freibrief für den Bau von Windenergieanlagen auf 
allen Waldflächen, sondern erlauben dies nur auf bestimmten Flächen und wenn die ökologischen Funktionen 
des Waldes nicht beeinträchtigt werden. Ökologisch wertvolle Waldgebiete waren  immer schon tabu. Auch 
aus Sicht von Naturschutzverbänden ermöglichen die bestehenden Regelungen einen angemessenen 
Ausgleich zwischen Klima- und Naturschutz. 
 
Zu 3: 
Ziel 9.2-1 „Räumliche Festlegungen für oberflächennahe nichtenergetische Rohstoffe“ 
Die in den Regionalplänen auszuweisenden Vorranggebiete für diese Rohstoffe sollen nur noch in 
Ausnahmefällen, in sogenannten nicht näher definierten „besonderen Konfliktlagen“, als Vorranggebiete mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten eine Ausschlusswirkung im Rest der Region haben.  
Damit besteht die reale Gefahr, dass weite Teile Nordrhein-Westfalens „abgebaggert“ werden. Dies erscheint 
aus Sicht der Unternehmen aus dieser Branche sicher erstrebenswert, für die Menschen, deren Heimat 
zerstört wird, ist dies keine gute Nachricht. Zudem werden durch den Abbau von Rohstoffen Ökosysteme 
unwiederbringlich zerstört. Die Änderung ist daher abzulehnen. Der Kreis Heinsberg ist durch den 
Braunkohltageabbau schon mehr als genug gebeutelt. Dazu kommen großflächige Abbaggerungen u.a. von 
Kies im ganzen Kreisgebiet wie z.B. in Hückelhoven-Hilfarth mit über 30 ha. Die Regionalplanung muss daher 
weiterhin den Rohstoffabbau in einer Region verbindlich steuern können, um eine großräumige Planung und 
einen angemessenen Ausgleich der Interessen gewährleisten zu können. 
 
Zu 4: 
Das Ziel in seiner bisherigen Form dient der kompakten, flächensparenden Siedlungsentwicklung und damit 
der seitens der Landwirtschaft im vergangenen LEP-Beteiligungsverfahren vehement geforderten Erhaltung 
landwirtschaftlicher Nutzflächen. Die vorgeschlagene Ausnahmeregelung für Tierhaltungsanlagen im 
Außenbereich zielt hingegen einzig auf die Erleichterung von agrarindustriellen Großprojekten ab, welche nicht 
dem Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen und bäuerlichen Landwirtschaft dienen, sondern die 
Interessen global operierender Agrarunternehmen bedienen, die von der heimischen Futtermittelproduktion 
vollkommen abgekoppelt sind. 
 
Zu 5: 
Ländlicher Raum: Ortsteile unter 2000 Einwohner: Durch die Änderungen im LEP werden Betriebe  sich 
leichter erweitern und ihren Standort verlagern können, Flächen für den Wohnungsbau können leichter 
ausgewiesen werden. Das bedeutet eine weitere Zersiedlung der Landschaft. Es muss neue Infrastruktur z.B. 
in Form von Straßen geschaffen werden. Neue Verkehre werden mit entsprechender Belastung der Umwelt 
angezogen. Das ist keine nachhaltige Siedlungspolitik, sondern erhöht den Flächenverbrauch. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

     
Ulrich Horst                        Sofia Tillmanns 
Umweltpolitischer Sprecher     Fraktionsgeschäftsführerin 
 
 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0491/2018 

 

Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 08.06.2018 gemäß § 5 

der Geschäftsordnung: Fahrplanstudie 

 

Beratungsfolge: 

12.07.2018 Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

 

 

Mit Schreiben vom 08.06.2018 an den Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt und Ver-

kehr, Herrn Franz-Michael Jansen, beantragt die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN nach § 5 der Geschäftsordnung, der Fachausschuss möge den Kreis Heinsberg als Auf-

gabenträger für den ÖPNV sowie die West Verkehr GmbH beauftragen, eine Fahrplanstudie 

vor dem nächsten Fahrplanwechsel für den optimierten Einsatz des Multibusses sowie der 

Stadtbusse in den entsprechenden Kommunen für die Zeit nach 22:00 Uhr bis 00:00 Uhr so-

wohl an Wochentagen als auch an Wochenenden zu erarbeiten. Priorität genießen dabei die 

Korridore mit Bahnanschluss, vor allem der Wurmtalbahn. Die entsprechenden Mehrkosten 

sind dabei für die jeweils einzelnen Maßnahmen zu benennen. 

 

 

Über den als Anlage der Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr 

beigefügten Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 08.06.2018 ist in 

der Sitzung zu beraten und zu beschließen. 
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An den 
Vorsitzenden des Ausschusses 
für Umwelt und Verkehr 
Herrn Franz-Michael Jansen 
An der Vogelstange 7 
52511 Geilenkirchen 

Fraktionen im Kreistag z. K. 
 
 

8. 6.  2018 
 

 
Antrag nach §  5 zur Beratung in der nächsten Umweltausschusssitzung 
Fahrplanstudie 
 
 
Sehr geehrter Herr Jansen, 
 
der Öffentliche Personennahverkehr, ÖPNV,  ist für den Kreis Heinsberg als Aufgabenträger eine 
primäre Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge. Dazu zählt auch der Ausbau  eines 
entsprechenden Angebotes, um durch mehr Attraktivität potenzielle Kunden zu überzeugen, öfter 
den privaten PKW in der Garage zu lassen. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und 
Verkehr  wurde vom Geschäftsführer der West Verkehr eine Möglichkeit aufgezeigt, den Multibus 
über 22.00 Uhr hinaus anzubieten. Das entspricht auch der Strategie im Maßnahmenprogramm des 
integrierten Klimaschutzkonzeptes des Kreises Heinsberg. 
 
Wir beantragen daher, in der nächsten Sitzung am 12. 7. 18 über Folgendes zu beraten und zu 
beschließen:  
Der Kreis Heinsberg als Aufgabenträger für den ÖPNV sowie die West Verkehr GmbH werden 
beauftragt, eine Fahrplanstudie vor dem nächsten Fahrplanwechsel für den optimierten Einsatz des 
Multibusses sowie  der Stadtbusse in den entsprechenden Kommunen für die Zeit nach 22.00 Uhr 
bis  00.00 Uhr sowohl an Wochentagen als auch an Wochenenden zu erarbeiten. Priorität genießen 
dabei die Korridore mit Bahnanschluss, vor allem der Wurmtalbahn. Die entsprechenden Mehrkosten 
sind dabei für die jeweils einzelnen Maßnahmen zu benennen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

     
Ulrich Horst                        Sofia Tillmanns 
Umweltpolitischer Sprecher     Fraktionsgeschäftsführerin 
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